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Sehr geehrte «Anrede» «Nachname»,

mit Beschluss vom xxxx hat die Synode des Evangelischen Dekanats xxxx die Satzung zur Trägerschaft von Kindertagesstätten im Bereich des Ev. Dekanats xxxxx beschlossen. Am xxxx wurde diese kirchenaufsichtlich genehmigt. Damit übernimmt das Ev. Dekanat xxxx die Trägerschaft für mehrere Kindertagesstätten, darunter die Kindertagesstätte der «Arbeitgeber_alt»«Arbeitgeber_2».

Mit Beschluss vom «Beschluss_vom» hat Ihr jetziger Arbeitgeber beschlossen, die Trägerschaft der Kindertagesstätte aufzugeben.

Damit ist zwischen Ihrer jetzigen Arbeitgeberin und Trägerin der Kindertagesstätte und dem neuen Träger zum xxxxx ein Betriebsübergang nach § 613a Abs. 1 BGB geplant.

§ 613a Abs. 5 BGB bestimmt eine Unterrichtungspflicht des neuen und alten Arbeitgebers über Änderungen, die sich für das Arbeitsverhältnis aufgrund des Betriebsübergangs ergeben. Dieser entsprechen wir mit diesem Schreiben sowie einer Mitarbeitendenversammlung am xxxxx. 

Neuer Träger ist ab dem xxxx das Evangelische Dekanat xxxx, vertreten durch den Dekanatssynodalvorstand und die Geschäftsführung der Abteilung Kindertagesstätten.

Nach § 613a Abs. 1 S. 1 BGB tritt der Betriebsnachfolger, also das Ev. Dekanat xxxx aufgrund des Betriebsübergangs in die bestehenden Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen ein und übernimmt diese. Das bedeutet, dass durch den Betriebsübergang für Sie ein Arbeitgeberwechsel von der Kirchengemeinde auf das Dekanat eintritt. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages wegen des Betriebsübergangs ist nicht notwendig. Der Arbeitgeberwechsel wird in einem Nachtrag dokumentiert.

Nach dem Betriebsübergang haftet auch das Ev. Dekanat xxx für eventuelle Ansprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis, die Ihnen vor dem Betriebsübergang gegen ihren bisherigen Arbeitgeber zustanden. Für Ansprüche, die nach dem Betriebsübergang entstanden sind, haften Ihr bisheriger Arbeitgeber und das Ev. Dekanat xxx als Gesamtschuldner.

Für Sie bleibt weiter die MAV des Dekanats xxx zuständig. Die KDO findet weiter Anwendung. Das bedeutet, dass sich hinsichtlich Ihrer Eingruppierung, der Arbeitszeit und Ihrer Vergütung keine Veränderung ergibt. 
Die zusätzliche Altersversorgung ist wie bisher über die Evangelische Zusatzversorgungskasse Darmstadt gewährleistet.



Durch die Übernahme der Trägerschaft sollen die bisherigen Träger (Kirchenvorstände) entlastet und dadurch Freiräume geschaffen werden für die Ausgestaltung ihrer inhaltlichen und konzeptionellen Arbeit mit den Kindertagesstätten. Außerdem soll durch die Trägerschaft die Qualität der Einrichtungen verbessert und die staatlichen, kirchlichen sowie die mit Kommune vereinbarten Standards gesichert werden. Zudem bietet eine gemeindeübergreifende Trägerschaft zusätzliche Möglichkeiten der Personalförderung, der Lösung von Konflikten innerhalb der Teams und der gegenseitigen Hilfe.

Folge des Betriebsüberganges für Sie ist damit der Wechsel des Arbeitgebers. An den Rechten und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ändert sich nichts. Wir bitten Sie daher, Ihre Tätigkeit wie auch in der Vergangenheit bei Ihrem neuen Arbeitgeber fortzusetzen.

Ihnen steht es jedoch frei, dem Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses zu widersprechen. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Unterrichtung schriftlich zu erfolgen hat.

Der Widerspruch kann sowohl gegenüber der «Arbeitgeber_alt»«Arbeitgeber_2» als auch dem 
Ev. Dekanat xxx erklärt werden.

Für den Fall, dass Sie nicht widersprechen wollen, liegt in der Anlage ein Widerspruchsverzicht bei.

Der vorliegende Betriebsübergang verbietet nach § 613a Abs. 4 BGB den Ausspruch von Kündigungen aus Anlass des Betriebsübergangs. Diese wären unwirksam. Jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die «Arbeitgeber_alt»  zum xxxx die Trägerschaft der Kindertagestätte verliert und damit ab diesem Zeitpunkt dort über keine weitere Beschäftigungsmöglichkeit mehr verfügt. Gemäß § 613a BGB sind die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter/innen durch den neuen Träger fortzuführen bzw. bei einem Widerspruch mangels anderweitiger Beschäftigungsmöglichkeit unter Zugrundelegung der Regelungen der KDO und 
der ebenfalls dann in Anwendung zu bringenden Sicherungsordnung betriebsbedingt zu beenden.


Bei Rückfragen können Sie sich gerne an xxxx wenden.


_______________	_______________________




_________________ 	_________________________
Der Kirchenvorstand 	Der Dekanatssynodalvorstand



Anlagen
§ 613a BGB
Kündigungsfristen KDO
Sicherungsordnung
Widerspruchsverzicht



















Name: «Vorname» «Nachname»
bisheriger Arbeitgeber: «Arbeitgeber_alt»



Erklärung

Hiermit verzichte ich auf die Ausübung meines Widerspruchrechts gemäß § 613 a BGB.
[bookmark: _GoBack]Mein Arbeitsverhältnis mit der «Arbeitgeber_alt» soll zum 01.01.2017 auf das Evang. Dekanat xxx übergehen.



_______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift «Vorname» «Nachname»





